
 
 

 

 

Stadtverwaltung 
Bad Kreuznach 
Fachbereich Planen, Bauen  

  12.01.2016 

 
 
 

Einladung 
 

Zu einer Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr  
laden wir Sie für 

 

Donnerstag, den 21.01.2016, um 17:30 Uhr 
 

in den Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude Brückes 1 ein. 

 
 
Tagesordnung:        Drucksache Nr. 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Neubau KVP Dürerstraße / John-F.-Kennedy-Straße und einer  15/368 

Bushaltestelle in der John-F.-Kennedy-Straße; Auftragsvergabe 
 

2. Querungsstelle in der John-F.-Kennedy-Straße 16/025 
 

3. Antrag der Fraktion Die Linke betr. Ausbau der Radabstellplätze 15/348 
am Bahnhof 
 

4. Antrag der Fraktionen SPD und CDU betr. Hochwasserschutz im  15/375 
Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg 
 

5. Antrag der Fraktionen SPD und CDU betr. Überplanung des 15/376 
Bebauungsplanes „Zwischen Bundesbahn und Nahe“, 3. Änderung;  
hier: zwischen Lindenallee und Berliner Straße 
 

6. Mitteilungsvorlage betr. Gutachten über Luftqualitätsbeurteilung für das 16/029 
Heilbad Bad Kreuznach 
 

7. Mitteilungen und Anfragen 
 
 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Fachbereich 6/66 07.01.2016 15/368 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 21.01.2016 

  

  

  

Betreff 

Neubau KVP Dürerstraße/John-F.-Kennedy-Straße und einer Bushaltestelle in der John-F.-
Kennedy-Straße; Auftragsvergabe 
 
Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss beschließt, den Auftrag für den Bau des Kreisverkehrsplatzes Dürerstraße/John-F.-
Kennedy-Straße sowie einer Bushaltestelle in der John-F.-Kennedy-Straße zum Angebotspreis von 
brutto 373.794,66 € an die Firma Thomas, Simmern, zu vergeben. 
 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr  21.01.2016 1 

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

 
Es erfolgte eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen. Zur Submission am 26.11.2015 lagen 
8  Angebote vor. 
 
Nach Prüfung und Wertung der Angebote ist die Fa. Thomas aus Simmern mit einem Angebots-
preis von insgesamt 386.293,46 € brutto preisgünstigster und wirtschaftlichster Bieter. Die Ange-
botssumme beinhaltet Leistungen für die Stadtwerke in Höhe von 12.498,80 €. Auf die Stadt Bad 
Kreuznach entfällt somit eine Angebotssumme von  brutto 373.794,66 €. 
 
Die Fa. Thomas hat bereits Baumaßnahmen für die Stadt Bad Kreuznach ausgeführt. Sie ist für 
ihre Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. 
 
Im Haushaltsplan der Stadt stehen in den Haushaltsstellen INV-54110-234 und INV-54110-238 
ausreichende Mittel als Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2016 zur Verfügung. 
 
Der Auftrag soll daher zum Angebotspreis von 373.794,66 € an die Fa. Thomas vergeben werden. 
 
Mit den Arbeiten soll, witterungsabhängig, im Frühjahr 2016 begonnen werden, es ist eine Bauzeit 
von 3,5 Monaten veranschlagt. 
 
 
 
 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

Fachbereich 6/66 12.01.2016 16/025 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 21.01.2016 

  

  

  

Betreff 

Querungsstelle in der John-F.-Kennedy-Straße 
 
Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss beschließt, abweichend vom Beschluss am 19.11.2015, die Querungsstelle in der 
John-F.-Kennedy-Straße vorerst nicht zurückzubauen und zunächst den Verkehr nach Durchfüh-
rung nachfolgender Änderungen bzw. Ergänzungen zu beobachten: 

- Drehung der Vorfahrtsregelung 
- Beschilderung mit 30 km/h 
- Aufstellen des Tempomessgerätes 

 
Beratung/Beratungsergebnis 

Gremium Sitzung am TOP 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr  21.01.2016 2 

Beratung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 

 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 

Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 

 



Problembeschreibung / Begründung 

 

 

Sichtvermerke der Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeisterin Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

 
Der Ausbau der John-F.-Kennedy-Straße wurde gemäß der vom Ausschuss für Stadtplanung, 
Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 06.11.2007 beschlossenen Ausbauplanung vorgenommen:  
Gehweg Südseite 1,50m - Fahrbahn 6,00m – Gehweg Nordseite 3,00m. 
 
Zur Sicherheit der querenden Fußgänger wurde im Vorfeld der noch anstehenden Deckenarbeiten 
eine Querungshilfe mit beidseitigen Einschnürungen eingebaut.  
Diese sollen den Charakter der 30er Zone unterstützen, die für den Bereich der John-F.-Kennedy-
Straße und der Dürerstraße im Umfeld von Seniorenheim, Kitas, Sportstätten und Bürgerpark vor-
gesehen ist. Die bestehenden 30er Zonen in der Dürerstraße und im Korellengarten sollen hier-
durch erweitert werden. Da eine abknickende Vorfahrt in 30er Zonen nicht zulässig ist, kann die 
Beschilderung der Zone 30 erst nach dem Bau des KVP erfolgen.  
 
Eine Entlastung der Alzeyer und der Bosenheimer Straße erfolgt auch bei reduzierter Geschwin-
digkeit, der Verkehrsfluss wird dadurch nicht zwangsläufig negativ beeinflusst. 
 
Eine weitere Querungshilfe, ebenfalls in Form einer Einschnürung, ist in der Dürerstraße in Höhe 
des Bürgerparks vorgesehen. In diesem Bereich hat es bereits einen Unfall mit einem Kind gege-
ben. Die Standorte beider Querungsstellen wurden gemeinsam von Polizei, Ordnungsamt und 
Tiefbauabteilung festgelegt. 
 
Mit Datum vom 06.10.2015 wurde gemeinsam von der SPD- und CDU-Fraktion eine Veränderung 
der Querungshilfe und das Anlegen eines Zebrastreifens beantragt. In der Sitzung am 19.11.2015 
wurde daraufhin beschlossen, die Querungshilfe zurück zu bauen. 
 
In der Ausschusssitzung am 10.12.2015 wurde ein Aktenvermerk des Amts für Recht und Ordnung 
vorgelegt mit der Aussage, dass die Einengung weiterhin für geboten und wichtig erachtet wird.  
Nach ausführlicher Diskussion wurde festgehalten, dass kein unmittelbarer Handlungsbedarf für 
einen Rückbau der Querungsstelle besteht.  
 
Es soll zunächst der Verkehr an dieser Stelle weiter beobachtet werden, jedoch sind vorab noch 
folgende Änderungen vorzunehmen: 
 

- Um Rückstau in den KVP Steinkaut zu vermeiden, soll die Vorfahrtsregelung geändert wer-
den. 

- Die Geschwindigkeit soll auf 30 km/h beschildert werden. 
- Nach erfolgter Beschilderung soll das Tempomessgerät aufgestellt werden, um die Einhal-

tung der Geschwindigkeitsbeschränkung zu überprüfen. Die Messdaten sollen in einer der 
nächsten Sitzungen dem Ausschuss mitgeteilt werden. 

 
Eine Ergänzung durch einen Zebrastreifen (Markierung und Beleuchtung) ist nach dem Herstellen 
der Deckschicht jederzeit möglich. 
 

 
 
 
 

































Stadtverwaltung Bad Kreuznach Mitteilungsvorlage 

 

x öffentlich  nichtöffentlich 

 
 

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 08.01.2016 16/029 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 21.01.2016 

  

Betreff 

Gutachten über Luftqualitätsbeurteilung für das Heilbad Bad Kreuznach 

 

Inhalt der Mitteilung: 

Messung der Luftqualität in Kurgebieten 

In einem Heilbad ist die Luftqualität gemäß „Begriffsbestimmungen – Qualitätsstandards für die 
Prädikatisierung von Kurorten, Erholungsorten und Heilbrunnen“ des Deutschen Heilbäderverban-
des e.V. (12. Auflage) periodisch alle 10 Jahre in Form von einjährigen Messungen zu überprüfen.  
 
 
Beurteilung der Luftqualität in Kurgebieten 

Zwischen den periodisch 10-jährigen Intervallen ist nach 5 Jahren die Luftqualität in Form einer 
„Luftqualitätsbeurteilung“ zu bewerten, um einzuschätzen, ob die Luftqualität den Qualitätsansprü-
chen der o.a. Begriffsbestimmungen noch genügt oder ob bereits vor Ablauf der 10 Jahre erneute 
Messungen durchgeführt werden müssen. 
 
Im Kurgebiet Bad Kreuznach wurden die letzten einjährigen Luftqualitätsmessungen 2010 durch-
geführt, so dass die Luftqualitätsbeurteilung im Jahr 2015 erfolgen musste.  
 
Der Deutsche Wetterdienst wurde mit der Luftqualitätsbeurteilung beauftragt und hat ein Gutach-
ten über die „Luftqualitätsbeurteilung für das Heilbad Bad Kreuznach“ vorgelegt (siehe Anlage). 
 
Die Luftqualität wird durch lokale Gegebenheiten bestimmt, wie: 

 die großräumige Belastung der Luft (Hintergrundbelastung) 

 Emittenten vor Ort (Verkehr, Hausbrand, Gewerbe, Industrie)   

 lokalklimatische Bedingungen (Belüftung)  

 Siedlungsdichte 
 

Diese Gegebenheiten sind Grundlage für die Luftqualitätsbeurteilung und werden nach einer stan-
dardisierten vierstufigen Skala gemäß der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-
Luft) bewertet (1 = sehr günstig in Bezug auf die Luftqualität, 4 = sehr ungünstig.  
 
Die sich ergebende Gesamtpunktzahl wird verglichen mit dem Grenzwert, ab dem Immissions-
messungen nach TA-Luft vorgeschrieben sind.  

 



Fortsetzung 

Die Beurteilung der Luftqualität Bad Kreuznach wurde mit einer Gesamtpunktzahl von 19,6 be-
wertet. 
Ab 18 Punkten müssen in Kurorten ohne Heilanzeige „Atemwegserkrankungen“ die periodisch 
vorgeschriebenen Luftqualitätsmessungen bereits nach 5 Jahren und nicht erst nach 10 Jahren 
erfolgen.  Mit 19,6 Punkten überschreitet Bad Kreuznach diesen Grenzwert. Deshalb empfiehlt 
der Gutachter, die Luftqualität bereits im Jahr 2016 durch einjährige Messungen zu überprüfen.  
 
 
Erneute Luftqualitätsmessungen 2016 

Die für die Beauftragung der Luftqualitätsmessungen im Kurgebiet zuständige GuT Gesundheit 

und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH hat für den Haushalt 2016 entsprechende Mittel in den 

Haushalt eingestellt und trifft gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Deutschen Wetter-

dienst die Vorbereitungen für die einjährigen Messungen. 

 

 

Anlage: 

Gutachten über die Luftqualitätsbeurteilung für das H 

eilbad Bad Kreuznach 

 

 














